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Das Kreisblatt wird vou 80 Bürgermeistereienin eigenem Kasten am Rathaus auSgehängt, wodurch Inserate eine beispiellos«rote verbreit««, stade»
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19. Freitag , de» S. März 1916. SS. Jahrgang.

Zeichnet die vierte Kriegsanleihe!
w

cn

3 Gl

Das deutsche Heer und das deutsche Volk haben eine Zeit gewaltiger Leistungen hinter sich. Die Waffen aus
tahl und die silbernen Kugeln haben das ihre getan, dem Wahn der Feinde, daß Deutschland vernichtet werden könne,
n Ende zu bereiten. Auch der englische Aushungerungsplan ist gescheitert. Im zwanzigsten Kriegsmonat sehen die
egner ihre Wünsche in nebelhafte Ferne entrückt. Ihre letzte Hoffnung ist noch die Zeit; sie glauben, daß die deutschen

>inanzen nicht so lange standhalten werden wie die Vermögen Englands, Frankreichs und Rußlands. Das Ergebnis der
Drten deutschen Kriegsanleihe muß und wird ihnen die richtige Antwort geben.

Jede der drei ersten Kriegsanleihen war ein Triumph des Deutschen Reiches, eine schwere Enttäuschung der Feinde.
- tzt gilt es aufs neue, gegen die Lüge von der Erschöpfung?:nd Kriegsmüdigkeit Deutschlands mit wirksamer Waffe
j zugehen. So wie der Krieger im Felde sein Leben an die Verteidigung des Vaterlandes setzt, so muß der Bürger zu
nuse sein Erspartes dem Reich darbringen, um die Fortsetzung des Krieges bis zum siegreichen Ende zu ermöglichen,
i it vierte deutsche Kriegsanleihe, die laut Bekanntmachung des Reichsbank-Direktoriums soeben zur Zeichnung aufgelegtm muß

der große deutsche frübjabrs -Sieg
auf dem finanziellen Scblacbtfelde

Ken. Bleibe Keiner zurück! Auch der kleinste Betrag ist nützlich! Das Geld ist unbedingt sicher und hochverzins-
k angelegt.

s

Amtlicher Teil.
Ausführuugsanweisims

kVerordnung zur Regelung der Preise für Schlacht-
lveine uud für Schweinefleisch vom 14. Februar 1916

(Reichs Gesetzbl. S . 99 .)
Zu § 1. Die Höchstpreise für Schweine sind Erzeugerpreise,

zelten beim Verkauf durch den Viehhalter(Landwirt oder Master)
ide» Händler oder Fleischer.

Die Feststellung deS zu bezahlenden Lebendgewichtes hat„nüchtern
!flogen* zu erfolge«. Die Tiere müssen daher bei ihrer Berwie-

*8 12 Stunden futterfrei sein, oder bis zur Wage einen Be-
^erungSweg von mindestens5 km zurückgelegt haben, wenn für
>entsprechende Sorte bei bester Ware »er Höchstpreis verlangt
lkdeo darf.

Jede Rebenabrede über Entschädigungen irgendwelcher Art.
iwonzgeld, Aufladeentschädiguugoder dergl., durch die der Höchst»

| tiz umgangen werden soll, ist strafbar.
Z« 8 2. Die Borstäade der auf Grund der Anordnung vom

. . Januar 1916 gebildeten Liehhandelsverbände, im Regierung?-
iisk Sigmaringen der RegierungSprästdeut, sind Stellen, die znr
"raderun, der Höchstpreise befugt find. Abänderungen der Höchst¬
er sind im Reichs- und Königlich Preußischen StaatSanzeiger zu

I öffentlichen und sofort dem Zentral-BiehhandelSverband in Lcr-
*«nzuzeige«.
. Zu § 3. Die Regelung erfolgt durch die Vorstände der
HhandelSverbSude, im Regierungsbezirk Sigmaringeu durch de»

Regierungspräsidenten.
Zn § 4. Der Ankanf von Schlachtschweine« beim Viehhalter

darf nur nach Lebendgewicht erfolgen. Es ist zulässig mehrere
Schweine zusammen zu einem Einheitspreis für 50 kg Lebend¬
gewicht zu verkaufen oder zu kaufen, doch müsse» er Schweine
gleicher Gewichtsklasse fein.

Zu 8 5. Zuständige Stelle in Absatz1 Satz 2 ist der Regie¬
rungspräsident, für Berfin der Oberpräfident.

Zuständige Behörde in Absatz2 ist der Gemeindevorstaud.
Die Bestimmung des Abs. 2 bezweckt eine gleichmäßige Be¬

rücksichtigung der Käufer, die bisher an dem Markt ihren Bedarf
gedeckt haben. Der Gemeindevorstaud wird auf Grund der Fest¬
stellung. welchen Teil der dem Marktorte zugeführte» Schweine
der einzelne Käufer bisher erworben hat, die Zuweisung vorzu-
nehmen haben. Käufe von Schweinen außerhalb deS eigentliche»
Marktes stud auf die de» Käufern zu« Erwerb rnzuweiseube Stück¬
zahl auzurechne».

Die Heeres- und Mariaeverwaltung deckt ihre« Bedarf i«
der Regel nicht durch Käufe auf dem Markt. Sollte sie ausnahms¬
weise dazu genötigt sein, so ist die Gemeinde des MarkSorteS»er-
pssichtet. der Heeresverwaltung die Erlaubnis zum Erwerb vou
soviel Schweinen, als ste braucht zu erteilen. Erforderlichenfalls
ist die für die anderen Käufer zugelassene AnkaufSmenge im Ver¬
hältnis zum dann noch verfügbaren Angebote herabzusetze».

Zu 8 6. Zuständige Behörde ist der Gemeindevorstaud.
In Stadtkreise» habe» die Festsetzungen(Nr. 1) »od die Be¬

stimmungen(Rr. 2) durch de» Gemeindevorstand, im übrige« durch
de« Vorstand des Arei»ro««unal»erbandeSz« erfolgen.



DaS Recht der Z»sti« «u»- nach Abs. 3 » ird dem Regie-
rongspräsidevlen, ix Berlin de« Oberpräsideate» übertrage».

Noch§ 15 bleibe« die i» § 5 der Verordnung vom 4.
November 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 725) vorgesehenen oder auf
Gr»»d deS§ 5 a. n. O. festgesetzteu Preise für Schweinefleisch,
Schweinefett us». bis zum Inkrafttreten der auf Grund dieser
Verordnung festzusetzendcn Höchstpreise bestehe». Bei der Festset¬
zung neuer Preise sind einerseits die Stallpreise in den Bezugsge-
bieten, die Zuschläge für den Handel(§ 3) und die Interessen des
FleischergeverbeS. andererseits aber auch die Jntereflen der Ver^
braucher aogemeffen zu berücksichtigen. Die Regieruligspräsisentm
haben bei der Festsetzung auf eine de» höhere« Unkostendes Handels
und de- Fleischergewerbes in den größeren Städten und Industrie¬
gebieten Rechnung zu tragende Abstufung der Preise hinzuwirken- Ein
angemessener Teil deS Fleisches ist zu niedrigen Preisen obzugeben
und der Ausgleich durch entsprechende Höherbemeffung Iber Preise
für die besseren Stücke herbeizuführev. Auf die beschleunigte
Durchführung der Preisfestsetzungen ist Wert zu legen.

Zu § 9. Tie Befugnis im Abs. 1 wird den Rcgierungs-
Präsidenten übertragen. Die Hausschlachtungen für den eigenen
Bedarf des Eigentümers der Schweine dürfe« Beschränkungen nicht
unterworfen werden.

Zn 8 10. Kg« «»naloerbände find die Landkreise. Wer als
Gemeinde und , IS Vorstand der Gemeinde und der Kommunalver¬
bände anzusehen ist, bestimmen die GemeindeverfassungSgesetze und
die Kreisordnungen. AIS Gemeinden im Sinne der Verordnung
gelten auch Gutkbezirke.

Zu § 12. Die Bestimmungen des Erlasses vom8. Dezember
1915 Ulb 16 111 M. f. HM l« 13477M. f. L./V. 14 624
M. d. I . — sind, soweit sie lstch ans den Verkauf ausländischen
Schweinefleisches, Schweinefettes usw. beziehen, durch den zweiten
Satz des Absatzes1 des 8 12 dieser Verordnung insoweit abge-
ändert worden, als die genannten Waren nicht mehr in Verkaufs¬
stellen gewerbsmäßig abgegeben werben dürfe«, is denen inländische
Ware» dieser Art abgegeben werden.

Zu 8 14. Zuständige Behörde ist die Ortspolizeibehörde,
höhere Verwaltungsbehörde ist der Regierungspräsident, in Berlin
der Oberpräsident.

Kerli«, den 16. Februar 1916.
Der Minister Der Minister

für Handel ttttb Gewerbe. de» Jauern.
I . V. : Dr. Goeppert. v. Loebell.

Der Minister für Landwirtschaft,
Domäne» « nd Forste«. I . A.: Graf von Keyserlingk.

Den Herreo Bürgermeistern des Kreises behufs ortsüblicher
Bekanntmachung.

Westerbmrs, den 28. Februar 1916.
Der Vorsitzende de» Kreiaansschnsse»

de« Kreise« Westerburg.
Auf Grund be8i§ 4 Abs. 2 der Bekanntmachungüber die

Kpeisebartoffelversorgnug im Frühjahr und Sommer 1916
(Reichs-Gesetzbl. b . 86) wird bestimmt:

8 1. Jeder Kartofselerrenger hat auf Erfordern alle Vor¬
räte abzugebeo, die zur Fortführung seiner Wirtschaft bis zur
nächsten Ernte nicht erforderlich sind. Im Falle der Enteignung
sind dem Kartoffelerzenger, sofern der Bedarf nicht geringer ist, zu
belaffen:

1. für jeden Angehörigen seiner Wirtschaft einschließlich des Ge¬
sindes sowie der Naturalberechtigten, insbesondere Altenteiler
und Arbeiter, soweit sie kraft ihrer Berechtigung oder alS
Lohn Kartoffeln zu beanspruche» haben, für den Kopf und
Tag eiuuadeinhalb Pfund bis zuw 15. August 1916,

2. daS unentbehrliche Saatgut bis zum Höckstbetrage von
Doppelzentnern für den Hektar Kartoffelanbanfläched
Erntejahrs 1915, insoweit die Verwendung zu Saatzmeck
sichergestellt ist.
Außerdem sollen im Falle der Enteignung dem Kartoffeln
zeuger die zur Erhaltung des BieheS biS zum 31. Mai 19,

unentbehrlichen Vorräte belassen werden.
8 2. Diese Bestimmung tritt mit dem Tage der Verküai

gung in Kraft.
Kerii«. den 26. Februar 1916.
Der Stellvertreter de» Reichskanzler«. Delbrück.

Anordnung der La«de«ze»tralketzörde».
Auf Grund des ArtikelsI, Absatz3, 3 ff er 2 der 33efa»n

machung vom 29. November 1915 (Reichs-Gesetzbl. ©. 787) üb
eine weitere Abänderung der Bekanntmachung über die Regelm
der Kartoffelpreise vom 28. Oktober 1915 bestimmen wir. uut
Aufhebung unserer Anordnung vom1. Dezember 1915:

Durch die Uebertraaung des Eigentums und die Aufforderm
zum Verkauf darf über die gesamte Kartoffelernte eines Karts
felerzeugers verfügt werden. Für die Mengen, welche von d
Enteignung ausgenommen werden müssen, sind die Vorschrift!
in der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 26. Febru,
1916 (Reichs-Gesktzbl. S . 123) maßgebend.

Kerli«. den 26. Februar 1916.
Der Minister Der Minister

für Handel und Gewerbe. de« Inner «.
I . V.: Goeppert. I . V-: Lews.

Der Minister für Landwirtschaft.
Domäne« «nd Forste». I . A. : Graf vou Keyserliugk.

Bekanntmachung
Betr.: Verbot de» Fällen « von Untzbän-ne».

Das Kriegsministerium teilt mit Nr. V. II. 880/1. 16.
R. A. folgendes mit:

„Zahlreiche hier eingegangeoe Anfragen lassen erkennen, d-
die BekanntmachungV. II. 206|11. 15. K. R. A. betreffend Bl
schlagnahme und Betzandserhebung von Nußbaumholz und stehend!
Nußbäumen vom 15. 1. 1916 in weiteren Kreisen des Publikum
unrichtig aufgefaßt wird.

So herrscht teilweise die Ansicht vor, daß die beschlagnahmt!
Nußbäume niedergelegt und der Heeresverwaltung zur Berfügu-
gestellt werden müßten. Dies ist zur Zeit nicht beabsichtigt. Nie
mehr handelt es sich zunächst nur um eine Ermittlung l>;8 Bi
standes der vorhandenen Nußbäume und deS Nußbaumholzes."

Im Anschluß an die Bekanntmachung Nr. V. 11. 206111. li L
K. R. A. wird daher bis auf weiteres «erboten , oh«evorherigz
schriftliche Geuehmi - nng de« stell«, » eneralkommond
N«stbä«me aller Art tu  fälle », sowie Verträge abzuschließe,
die auf den Erwerb nicht gefällter Nußbäume gerichtet sind.

Zur Erzielung eines gleichmäßigen Verfahrens wird die Kg,
Gewehrfabrit Erfurt allen stellv. Generalkommandos auf Vera,
anlossung des Kriegsministeriums die Namen der Schaftholzlies!
ranten Mitteilen. Die Schaftholzlieferanten werden den stell!
Generalkommandos von der Gewehrfabrtk Erfurt ausgestellte Au?
weise zum Ankauf von Nußbaumholz zur Genehmigung vorleg-- ,
Auf den Ausweisen ist vorgesehen, daß di- Ortsvorstände die ii
jedem OrtSbezirk angekauften Nußbaumholzmengendurch Btt
drückung des Gemeinde- usw. Siegels bescheinigen.

Frankfurt a. M.. den 20. Februar 1916.
Stellvertretendes Generalkommando 18. Armeekorps

Von Seiten des Generalkommandos. Der Chef des Stabes:
de Grass, Generalleutnant.

5°l0
l  Deutsche ReichsschatzaWeisuilgen.

Deutsche Reichsanleihe, unkündbar bis 1924.
(Vierte Kriegsanleihe .)

Zur Bestreitung der durch den Krieg erwachsenen Ausgaben werden4 y*•/, Reichsschatzanweisungen und 5 «i
Schuldverschreibungen des Reichs hiermit zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt.

Die Schuldverschreibungen sind seitens des Reichs bis zum 1. Oktober 1924 nicht kündbar ♦ v9
dahin kann also auch chr Zinsfuß nicht herabgesetzt werden . Die Inhaber können jedoch über die Schuld'
Verschreibungen wie über jedes andere Wertpapier jederzeit (durch Verkauf, Pfändung usw.) verfüge «̂

Bedingungen:
1. Zeichnnngspelle ist die Stekchsbarik. Zeichnungen werden

Von Sonnabend , den 4. März , an
bis Mittwoch , den 22. März , mittags 1 Uhr

bei dem K«»t«r der Keichsbank für Wertpapiere in Kerli « (Postscheckkonto Berlin Nr. 99) und bei alle« Zweif
«" Kalte» der Reichsbank mit Kasseneinrichtung entgegengenommen. Die Zeichnungen können aber ad
durch Vermittlung
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der und der Preußisch, » « e«tr «t Ge«»ss-« fch«,t «k«ffe in
irx,  Ka «i,ltche « Kauptbank m N«r «der - und ihrer Zwe ganstalten, sowie

sam rcher br«tsche« Ka«ke». Sa «kier . und ihrer Filiale «. 8 ' ' 1
sämtlicher detttsche« öffentliche« Sparkasse « und ihrer Verbände.
;eder de«tsche« Ke>»e«SVerstcher««- *- efeUschaft und
leder »eutfche« « reditse »asse« fchaft erfolgen.

Verkülli! o -j,  Zeichnungen auf die 5 '/, Reichsanleihe nimmt auch die Post an allen Orten am Schalter entaeae» Auf Kiele
"• Käta ’ mufi «> 8-

^ ^0 Serien eingeteilt und ausgefertigt in Stücken zu: 20000 10000 5000 2000 1000

1 f ûuar 1917 fällig. Welcher Serie die einzelne Schatzanweisung angehört, ist aus ihrem Text ersichtlich.
g §rE?av «,artuni üor» zur Ausgabe kommenden Betrag der Reichsschatzanweisunaen ru begrenzen-

.s -mpftehlt fich deshalb sur d,° Zeichner. ih- Einnerständnis auch mi, de. Zuteilung°°n R-ichSEHe ,n°.rLns ° ' '
Die Tilgung der Schatzanweisungen erfolgt durch Auslosung von je einer Serie in den wahren 1923 bis 1932 Di- Aus-

L ' saLLen ? L °^ bes Jahres « im J -n-n? .^ ' stntt; di- Rück,°L ^ Ĥ L " « L

m ' m  unb 100 m“' mtt  bIm °'«ch °°
Der Zeichnungspreis beträgt:

für die 472 •/„ Retchsschatzanweisunge« 95 Mark,
» » ® ®/o Reichsanleihe , wenn Stücke verlangt werden, 08,50 Mark
" " 5 °/o " '  wenn Eintragung in das Reichsschuldbuch'mit Sperre bis 15.

fir je 100 Rar , » .unwert unter Berrechnnng der üblichen Stück,in,m <°g"Ä .7g b' ® “ '
2>te zugeteilten Stücke werden auf Antrag der Zeichner von dem Kontor der Reichshauptbank für Wertoaviere in R-»lin
blszum 1. Oktober 1917 vollständig kostenfrei aufbewahrt und verwaltet. Eine S?err7 wird durchS e ^Srleautta niS

U<f) erfolgen. Die Zeichnungsscheme für die Zeichnungen bei der Post werden durch die Postanstalten auSgAen . '
Die Zuteilung findet tunlichst bald nach der Zeichnung statt. lieber die Höhe der Zuteilung entsckieidet di- Z-irbn,.nasK-n.
Besondere Wünsche wegen der Stückelung sind in dem dafür vorgesehenenRaumaufderVSShtebS ffluSS
anzugeben. Werden derartige Wünsche nicht zum Ausdruck gebracht, so wird die Stückeluna von den Be5nittelunÄ -l7-u
nach ihrem Ermessen vorgenommen. Späteren Anträgen auf Abänderung der Stückelung kann nichtstreben A
Die Zeichner können dre ihnen zugeteilten Beträge vom 31. März d. Js . an jederzeit voll bezahlen.

Sie sind verpflichtet:
30 % des zugeteilten Betrages spätestens am 18. April d. Js
? Vo " - - 24. Maid . Js .','

d ' 2~ ojo " " " - 23 . Juni d. Js .,
M b^ ahlen. Frühere Teilzahlungen sind zulässig, jedoch nur in runden durcĥ 100 teilbaren Beträaen des Nennwert«
di- Zeichnunge« bis zu 100« Mark brauche« nicht bis zum erste» Einzahl,mast^
Teilzahlungen find auch auf sie jederzeit, mdes nur in runden durch 100 teilbaren Betragendes Nennwerts aest̂ ttet*- darb̂ rn«̂ '
die Zahlung erst geleistet zu werden, wenn die Summe der fällig

»etfptel : Es müssen also spätestens zahlen: die Zeichner von Mk. 300 : Mk. 100 am 24. Mai, Mk. 100 am 23 Juni Mk 100 am 20 Juli-
bte Zeichner von Mk. 200 : Mk. 100 am 24. Mai Mk IM am 20 ^ uli -' ' 3  '
die Zeichner von Mk. 100: Mk. 100 am 20. Juli . ^ '

Die Zahlung hat bei derselben Stelle zu erfolgen, bei der die Zeichnung angemeldet worden ist.
ia*o ,~amx1'11SRfti  5 - zur Rückzahlung fälligen 80000000 Mark 4 % Deutlcke

! Stiiijtafmte E «pri7i» z °h2ng ' gemm7>en!' ®*8W* m9 J1'äet' iB,t  Kriegtanl. ihen zum Nennwert unter Ab,u, der

*4 ÄS ?§ So Sft ! LL
;8eifpiel: Von dem in Ziffer4 genannten Kaufpreis gehen demnach ab:
*>Begleichung von Reichsanleihe

6 % Stückzinsen für

fcl>3 also nur |
Schuldbuch¬
eintragung

a) bis zum
31. März
90 Tage
1.25 o/o

97,05 o/o

b) am
18. April

•72 Tage

97,30 °/o

c) am
24. Mai
36 Tage

97,80 o/o

II. bei Begleichung von Rtichsschatzanw.

4>/r °/q  Stückzinsen  für

Tatsächlich zu zahlender Betrag also nur

6) bis zum
31. März
90 Tage

93,87̂ o/o

e) am
18. April
72 Tage

94,10 o/o

t) am
24. Mai
36 Tage

94,65 «/»

" »" " chl». u» * P „ nn,g . W  d °n - ch. ». n.
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Derlt « , im Februar 1916.

Weichsbank-Direktorium.
Kave « ft ci «. ». Grimm.



Danksagung;. Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei

der Beerdigung unseres liehen Vaters , Schwiegervaters,
Grossvaters und Onkels

Für die vielen Beweise von Teilnahme bei der
Beerdigung meines lieben Gatten

Herrn Angast Kiidiler I. Heinrich Jung, Sattler
sprechen wir allen, insbesondere Herrn Pfarrer Haas
für die trostreichen Worte am Grabe, ferner dem titl.
Kirchenvorstand für das ehrenvolle Grabgeleite , sowie
für die zahlreichen Kranz- und Blumenspenden unsern
tiefgefühlten Dank aus.

Westerburg, Karlsruhe, Wiesbaden, 2. März 1916.
Die trauernden Hinterbliebenen.

Bekanntmachung.
Die am 2. Märzl . IS . in den hiesigen Stadtwaldungen

.Leuserberg. Hasseln, Kopf und Bierwiesseitt" abgehaltene Holz-
verfteigerung bat die Genehmigung erhalten. Die Ueberweisung des
betr. Holzes fivdet am Mittwoch , dpn 8. Marz I Js .,
vormittags 10 Uhr statt.

MesterbrrrA. den3. März 1916.Der Magistrat.
Kappel.

sage ich allen, besonders dem Herrn Pfarrer Haas
für die tröstende Grabrede , dem titl . Magistrat nebst
den Herren Stadtverordneten , sowie für die vielen
Kranzspenden meinen herzlichsten Dank.

Westerburg, den 3. März 1916.
ln tiefer Trauer

Frau Johanna Jung Witwe.

Kulten- Verkauf.

Djch-Ein unb ötrltnnfsbiidift
für Mitglieder der Bichha«delsver»Sitde
sena « »ach Lolschrift des BerbandeS können bezogen werden

Kreisblatt-Drmckerei.

Gin hiesiger schlachtreifer Gemeindebulle(Lahnrasie) pr
Qualität, soll im Wege des schriftlichen Angebots verkauft wer
Schriftliche, verschlossene, mit der Aufschrift»Bullenverkauft
scheue Angebote sind bis spätestens

Freitag , den 10* März 1916
Mittag « 1 Uhr

an das hiesige Bürgermeisteramt einzureichen, wo zum glei
Termin die Eröffnung der Angebote in Gegenwart der etwa
schienen Bieter stattfindet.

Die Bedingungen können auf dem hiesigen Bürgermeister
ringesehen werden.

Guckheim, den 2. März 1916.
Der Bürgermeister

I . V. : Kirenfeld.

Aus dem Gefchäflsderichl für 1915.
Wie fast überall, so war auch bei uns der Geldeingang erheblich. Manches Geschäft, dessen Inhaber rm Felde, steht

oder ist eingeschränkt. Die Landwirtschaft konnte infolge der kleineren Futterernte den Viehstand nicht durchhalten und mußtei
kaufen Gröbere Einnahmen denen entsprechende Ausgaben nicht gegenüber standen. Die Bautätigkeit ruhte ganz. Ebenso
Haus-' und Grundstückshandel. Spareinlagen gingen ein 414000 Mk. Die Rückzahlungen betrugen emschl. 196000 Mk. fürli und III Krieasanleihe 246 000 Mk. Die Ausstände sind 68000 Mk. kleiner, obwohl Gemeinden Darlehen für Zahlungen
Krieasunterstützunaen erhalten haben. Die Abschlußsumme ist 180000 Mk., der Umsatz 1000000 Mk. und das eigene Dermo
SfflZT Der Unseneingang war befriedigend. Von der II. und III. Kriegsanleihe hatten wir, 340000 Mk. für u,
Auftraggeber und uns übernommen? Das von uns eingesammelte Gold betrug 52000 Mk. und ist an Reichsbank und Post a#

Am^ ^ anuar 1915 betrug die Mitgliederzahl 1478. Beigetreten sind 13. Ausgeschieden: durch Tod 35, davon 12
Felde gefallen oder gestorben, durch Austritt 8 und Ausschließung 10. Mitgliederzahl am 1. Januar 1916: 1438.

Rechnungs-Abschluss am 31. Dezember 1915.
Vermögen. Schulden.

Kasse . . . . . M. 19 740,72 Geschäftsguthaben der Mitglieder M. 147963,69
Postscheck-Konto „ 1076,02 Hauptrücklage . . . . 99 78 794,—
Diskont-Wechsel „ 4417,18 Sonderrücklage I »' 30000,—
Wertpapiere . . . . „ 404594,— Sonderrücklage II . . . 8479,35
Dresdner Bank, Giro-Konto „ 13113,71 Wertpapier-Rücklage . ,, 4000,—
Guthaben bei Banken „ 130 589,65 Spareinlagen . . . . 1563936,58
Forderungen in laufender Rechnung „ 308297,04 Anlehen gegen Schuldscheine . »> 321428,-
Hypotheken . . . . ,, 496309,- Scheckeinlagen » 59 367,55
Steiggeld . . . . „ 18166,08 Noch zu zahlende Zinsen von:
Vorschüsse gegen Wechsel „ 264905,— Spareinlagen 99 4009,54
Vorschüsse gegen Schuldscheine . „ 535119,— Anlehen gegen Schuldscheine " 7320,86
Rückständige und Stückzinsen von: Noch nicht erhobene Dividenden >> 1114,03

Wertpapieren . . . 1532,25 Vorauserhobene Zinsen >» 1739,44
Hypotheken ,, 10796,09 Reingewinn »» 10 746,05
Steiggeld » 338,37 y/
Vorschüsse gegen Wechsel 3291,42
Vorschüsse gegen Schuldscheine 7747,21

Mobilien . 1800,—
Geschäftshaus 99 17000,—
Gerichtskosten 99 66,35

M. 2 238899,09 M 2238 899,09

SUR£
ttfitf

JHuimericlieuliaiu . den 17. Februar 1916.
Vorschussverein zu Emmerichenhain , E . 0 . m . u . H*

Göbel, W. Schütz, Türk.
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